
Öffentliche Zustellung eines Verwaltungsakts

Herr Nikzar Salar, zuletzt bekannte Adresse Lärchenweg 1 in 24242 Felde wird hiermit 
davon unterrichtet, dass ein an ihn gerichteter Bescheid vom 22.02.2024 (Az.: 18480/Alk) in 
den Räumen des Sozialamts des Amtes Achterwehr, Inspektor-WeimarWeg 17, 24239 
Achterwehr zu den allgemeinen Öffnungszeiten oder nach gesonderter Terminvereinbarung 
in Empfang genommen oder eingesehen werden kann.

Der Bescheid gilt gemäß § 155 Abs.2 Satz 1 Landesverwaltungsgesetz (LVwG) als zugestellt, 
wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.

Gemäß § 155 Abs.2 Satz 3 LVwG weise ich darauf hin, dass mit dieser Zustellung Fristen in 
Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Achterwehr, den 22.02.2024
Amt Achterwehr
Der Amtsdirektor
Sozialamt


